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Zurückkommend auf unser Schreiben vom 2o.v.Mts. erlauben
wir uns, nochmals um Bekanntgabe des Termines für einen Gast
vortrag über Versicherungswesen zu bitten, da sonst Schwierig
keiten bei der Einteilung entstehen könnten.

Im voraus bestens dankend, zeichnen wir

An den
Leiter der Landwirtschaftl.
Fortbildungsschule

ORTH a.d. DONAU
Niederösterreich
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Dr. Josef Klaus

Schule und
Erwachsenen
bildung
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SONDERDRUCK
aus der Zeitschrift „Neue Volksbildung", 2/1958
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nach den iNeisur.t,en für das Schulje.hr 1957/58 waren bis
längstens 25. Nov ern.ber 19 57 die "Bäuerlichen lerkbücher"
beim Landesamt VI/5 anzufordern. Da seitens der do. lnndw.
Fortbildungsschule die Destelling der Merkbücher h.a. noch
nicht eingetroffen üc:t, wird ersucht, dies umgehend nach-

zub.olen.
darauf hine:ewiesen. dat3 die Behandlung des 11Bäuer-

ferkbuches" im "Allgemeinen Lehrplan für die land.
rortbilclungsschulen in Niederc:.::terreich11 vorgesehen und

. .
als verbindlich zu betrachten ist.

N. ö. Landesrei'.:)- erung:
Im uftra:

Dipl.Inb.Dr. Sandriester
Lad wirtschaftsrat

Für die Richtigkeit
der Ausfertiuns:

Amt_ger_niß2erjstergichigghen_Lgn@egreiern

An die
Leitunf, der ldw. -~ortbi ldungsscllule

C·, Z .L .A. V_I/5-1001\
1
/5-19 58

Betrifft :Bäuerlic\hes t11erkbnch.
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Schülerbeschreibung

Führung des Schülerbeschreibungsbogens
Seite ] wercfon bei jedem Wechsel der Klasse oder Schule die
entsprechenden Eintragungen (Schuljahr, Klasse, Schule u. s.w.)
gemacht, so daß die Schulbahn ersichtlich wird.

Seite 2: Die iEintragungen über körperliche Beschaffenheit, Maße
und Gesundheitszustand des Kindes macht der Arzt auf Grund
seiner Dienstanweisung, die Eintragungen über sportliche
Leistungen und körperliche Belastbarkeit macht der Lehrer.

Seite .J und 4: Der Lehrer kann sich an die angegebenen Punkte
des Untertitels halten oder eine freie Schülerbeschreibung vera
fassen. Dabei hat er imSinne der amtlichen Erläuterungen zu
verfahren.
Reicht der vorhandene Raum für die Eintragungen nicht aus, so
ist ein zweiter Bogen einzuheften, auf dem der Name des Kindes
und das Wort Fortsetzung einzutragen sind.

Die Schülerbeschreibungen der die Schule besuchenden als auch
der ausgetretenen Schüler sind unter Verschluß aufzubewahren.
Bei der Übersiedlung in eine andere Schule wird dieser der
Bogen zugesendet. Dem Schüler oder dessen Eltern oder deren
Stellvertretern darf der Bogen niemals ausgehändigt werden.

Abschriften der Schülerbeschreibungen werden vom Lehrer nicht
angefertigt. Doch kann gewissen Einrichtungen des Staates und
der Partei !Ein'blick in den entsprechenden Teil der Schülerbe
schreibung gewährt werden, wenn sie die Wahrung des Amts,
geheimnisses zusagen.
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